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Fortbildungsveranstaltung

Anmeldungen (bitte schriftlich) 
und weitere Informationen:
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV
– Veranstaltungsorganisation –
Hirschmannstr. 7 · 53359 Rheinbach
Telefon: (0 22 26) 91 20 91 · Telefax: (0 22 26) 91 20 95
Bankverbindung: Dresdner Bank, Filiale Rheinbach,
Kto.-Nr. 0 602 666 700 (BLZ 370 800 40)

DeutscherAnwaltVerein

Anwalt
der Anwälte

„Fortbildung gemäß § 15
Fachanwaltsordnung“

Umweltstrafrecht
Samstag, 1. Juni 2002 in Lübeck

Referenten: Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke, Frankfurt
Rechtsanwalt Jürgen Pauly, Frankfurt

Seminarleiterin: Rechtsanwältin Annette Ort, Lübeck

1. Teil: Grundlagen
I. Die Rechtsquellen des Umweltstrafrechts
II. Die Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts
III. Die europarechtlichen Bezüge des Umweltstrafrechts
IV. Die Rechtsprechung zum Produktstrafrecht
V. Das Unternehmensstrafrecht

2. Teil: Die Vorschriften des 29. Abschnittes des StGB
I. Das Gewässerschutzstrafrecht
II. Das Bodenschutzstrafrecht
III. Das Immissionsschutzstrafrecht
IV. Das Abfallstrafrecht
V. Das Gefahrstoffstrafrecht
VI. Das Strahlenschutzstrafrecht
VII. Das Naturschutzstrafrecht
VIII. Die schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften
IX. Die Amtsträgerstrafbarkeit

3. Teil: Besonderheiten
I. Verfahrensrechtliche Besonderheiten
II. Einziehung, Verfall, Vermögensbeschlagnahme, Berufsverbot

Tagungsort: Lübeck, Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, Tel.: (04 51) 7 90 40

Seminarzeit: 1. Juni 2002, 9.00 – 18.00 Uhr

Teilnehmergebühr: 140,- € für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht, 190,- € für Nichtmitglieder 

Veranst.-Nummer: S 8 / 2002

Falls der Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft (Jahresbeitrag 80,- €) bis zum Tage der Veranstaltung erfolgt,
wird bereits die ermäßigte Teilnehmergebühr in Höhe von 140,- € in Rechnung  gestellt.
Sollten Sie nach bereits erfolgter Anmeldung verhindert sein, an der Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir Sie,
dies spätestens bis zum 17. Mai 2002 mitzuteilen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe
von 50,- € berechnet. Bei Nichterscheinen ohne vorherige Abmeldung ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen.


